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Für Waldbesitzer gibt es zwei 
Berührungspunkte. Einerseits 
ergeben sich Aufzeichnungs-
pflichten beim Inverkehrbrin-
gen von Holz, andererseits sind 
es etwaige Verstöße gegen das 
Forstgesetz.

Österreich ist zwar kein Risi-
koland für illegale Holzschlä-
gerungen im großen Stil. Die 
EU-Holzverordnung ist aber 
auch in Österreich unmittel-
bar anzuwenden. Ausnahme-
regelungen gibt es keine. Des-
halb verpflichtet die genannte 
Verordnung auch alle heimi-
schen Waldbesitzer, die Holz 
und Holzerzeugnisse in Ver-
kehr bringen, zur Information 
über jede getätigte Lieferung. 
Sowohl der Verkauf als auch 
die unentgeltliche Weitergabe 
oder das Überlassen von De-
putatholz sind zu dokumen-
tieren. Ausgenommen von der 
Dokumentationspflicht ist le-
diglich der private Eigenver-
brauch.

Zu erfassen sind der Holz-
abnehmer bzw. Käufer, die 
Baumart, das Sortiment und 
die Menge. Diese Informati-
onen können am besten aus 
Holzabmaßlisten übernom-
men werden. Um die Daten in 

übersichtlicher Form erfassen 
zu können, wurde in Abstim-
mung mit dem zuständigen 
Ministerium ein Formular für 
Waldbesitzer erstellt. Die Auf-
bewahrungsfrist beträgt fünf 
Jahre. Das Formular steht auf 
lk-online sowie unter folgen-
dem QR-Code zum Download 
bereit:

Illegaler Holzeinschlag 
strafbar

Illegaler Holzeinschlag liegt 
nach der EU-Holzverordnung 
vor, wenn Holz unter Verstoß 
gegen die im Land des Ein-
schlages geltenden Rechts-
vorschriften gewonnen wird. 
Verstößt man gegen einschlä-
gige Bestimmungen des Forst-
gesetzes, liegt demnach auch 
ein Verstoß gegen die Holz-
verordnung vor. Wer also bei-
spielsweise die maximal zu-
lässige Schlaggröße nicht be-
achtet, hiebsunreife Bestände 
erntet oder unerlaubte Rodun-
gen vornimmt, schlägt illega-

les Holz ein. Für den Nachweis 
der Legalität von bewilligungs-
pflichtigen Holznutzungen 
sind gegebenenfalls die ent-
sprechenden Bewilligungen 
aufzubewahren.

Auf nationaler Ebene sind die 
Zuständigkeiten des Vollzugs 
und die Sanktionen im Holz-
handelsüberwachungsgesetz 
(HolzHÜG) geregelt. Zuständi-
ge Behörde bei Importholz ist 
das Bundesamt für Wald, für 
österreichisches Holz die Be-
zirksverwaltungsbehörde. Die 
unlängst beschlossenen Ände-
rungen des HolzHÜG betreffen 
übrigens nicht die Pflichten 
der Waldbesitzer, sondern im 
Wesentlichen die Zusammen-
arbeit zwischen Bundesamt für 
Wald und Zollbehörde.

Aufzeichnungspflicht nach 
EU-Holzverordnung
Die Holzverordnung zielt darauf ab, illegal eingeschlagenes Holz zu verhindern.

Wer Holz verkauft oder unentgelt-
lich weigergibt, hat Aufzeichnungen 
darüber zu führen. LK OÖ

w
w
w
.ob
server.at

Der Bauer
Zeitung der Landwirtschaftskammer Oberösterreich

Linz, am 29.09.2021, Nr: 39/40, 26x/Jahr, Seite: 13
Druckauflage: 39 900, Größe: 100%, easyAPQ: _

Auftr.: 7860, Clip: 13855220, SB: Bundesamt für Wald

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag.

Seite: 1/1


